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leicht verständliche Sprache, eine stark gegliederte, umfas
sende Darstellung sowie durch die reichhaltig verarbeitete
Kasuistik, die eine gute Übersicht über den Stand der Praxis
vermittelt. Das breit angelegte Sachregister ermöglicht das
rasche Auffinden konziser Stellen.

Das Handbuch richtet sich nicht nur an Juristen, Behör
den und Politiker, die sich über die Zulässigkeit von Werbe
einschränkungen orientieren wollen; in gleicher Weise gehört
es in die Hand eines jeden Werbetreibenden — ob Detaillist,
Grossist oder Produzent — und seiner Berater, denen es bei
der Planung neuer Werbe- und Vertriebsmassnahmen mit Rat
zur Seite stehen wird, ja unentbehrlich sein dürfte.

Dr. Rolf P, Jetzer, Herrliberg

Schweizerische Treuhand- und Revisionskammer: Revi

sionshandbuch der Schweiz. 2. Lieferung 1979, ca. 500 S.
(Zürich 1978. Schweiz. Treuhand- und Revisionskammer.)
Ringbuch Fr. 88.— (Lieferungen 1 und 2 zusammen.
Fr. 140.—).

1971 hat die Treuhand- und Revisionskammer einen ersten
Band des «Revisionshandbuchs der Schweiz:» herausgegeben.
Im Oktober 1979 konnte nun die zweite Lieferung abgeschlos
sen werden, die wiederum ein stattliches Ringbuch füllt.

Die erste Liefenmg hatte vor allem die Kapitel über die
Grundlagen der Revision, über die Prüfungshandlungen sowie
über die Organisation des Berufsstandes des Revisors enthal
ten. In der zweiten Lieferung werden die Buchführungs- und
Bilanzienmgsvorschriften sowie besondere Prüfungsfälle
erörtert, und das Kapitel über das Berufswesen ist zum Teil
neu gefasst worden. Ausstehend oder nur vorläufig — durch
die Wiedergabe von gesetzlichen Bestimmungen und Litera
turhinweisen — bearbeitet sind namentlich die interne Revi
sion und die Revision von Konzemabschlüssen, die Prüfung
in besonderen Branchen und die Bilanz- und Erfolgsanalyse.
Von diesen soll das Kapitel über die interne Revision schon
1980 publiziert werden.

Kernstück der zweiten Lieferung — und für den Juristen
wohl der wichtigste Teil dieses gross angelegten Handbuchs
überhaupt — sind die Ausführungen über die Buchführung
und Bilanzierung. Hier werden zunächst die Grundsätze der
ordnungsgemässen Buchführung und Bilanzierung im allge
meinen dargestellt. Die Übersicht ist um so wertvoller, als
zwar das Gesetz in OR 957 Ordnungsmässigkeit verlangt, aber
nicht näher umschreibt, was darunter zu verstehen ist. In
einem zweiten, breit angelegten Kapitel werden die Buchfüh
rungs- und Bilanzierungsvorschriften des schweizerischen
Rechts detailliert erörtert. Besonders ausführlich kommen
dabei — entsprechend ihrer praktischen Bedeutung — die
aktienrechtlichen Vorschriften für einzelne Büanzpositionen
zur Behandlung.

Wertvoll sind auch die Ausführungen über die Revision in
Fällen, in denen das Rechnungswesen mittels EDV geführt
wird. In der Praxis eher selten beansprucht, gerade daher aber
im Einzelfall wertvoll, dürften die Ausführungen über die
besonderen Prüfungen anlässlich von Kapitalherabsetzuhgen
und Sitzverlegungen ausländischer Gesellschaften in die
Schweiz sein.

Das Handbuch ist ausgesprochen als Werkzeug für den
Praktiker gedacht. Theoretische Ausführungen sind knapp
gehalten. Dafür wird zu zahlreichen Einzelproblemen eine
konkrete Antwort erteilt. Die Judikaturhinweise beschränken
sich auf die wichtigsten Bundesgerichtsentscheide, und auf
Verweisungen auf die Literatur wird — abgesehen von Ver
zeichnissen der wichtigsten Standardwerke — fast ganz ver
zichtet.

Behandelt werden nicht nur die Belange der Revision,

sondern darüber hinaus ganz allgemein die in Frage stehen
den Rechts- und Wirtschaftsvorgänge. So nimmt etwa im
Kapitel über die Kapitalherabsetzung die Besprechung des
besonderen Revisionsberichts nur etwa die Hälfte des Raumes
ein>Die andere Hälfte ist einem komprimierten Abriss über
die Herabsetzungsverfahren schlechthin gewidmet. Vom
Standpunkt des Rechts- und Wirtschaftsberaters aus ist dies
zu begrüssen. Freilich liegt darin auch eine Gefahr: Beim
Beistreben, trotz knappen Umfangs möglichst konkret zu blei
ben, schleichen sich gern Unstimmigkeiten ein. So wird etwa
— um beim Beispiel der Kapitalherabsetzung zu bleiben —
die zwangsweise Aktienamortisation erwähnt, bei der «durch
Generalversammlungsbeschluss, also allenfalls gegen den Wil
len von Minderheitsaktionären», einzelne Aktien annulliert
werden. Dabei wird zwar richtig darauf hingewiesen, dass der
Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre zu beachten
ist. Doch wird mit keinem Wort erwähnt, dass einem Rückruf
gegen den Wülen der BetroiKenen das wohlerworbene Recht
der Aktionäre auf ihre Mitgliedschaft entgegensteht, wenn er
sich nicht auf eine statutarische Grundlage abstützen kann,
die schon in den Urstatuten oder jedenfalls vor Ausgabe der
betroffenen Aktien geschaffen wurde.

Es ist vorauszusehen, dass die Publikation nicht nur Bibel
des Revisors bleiben, sondern dass sie auch dem Untemeh-
mensberater und dem in der Wirtschaftspraxis tätigen Juristen
bald einmal xmentbehrlich sein wird.

Prof. Peter Forstmoser, Zürich

Gmür, Roland / Caviezel, Werner: Mietrecht — Mieter
schutz. Leitfaden für die Praxis. XI, 190 S. (Zürich 1979.
Schweizerischer Mieterverband.) Brosch. Fr. 29.—.

Die hier angezeigte Neuerscheinung behandelt zwei ak
tuelle Gebiete aus dem Mietrecht, die Erstreckung des Miet
verhältnisses und die Bestimmungen des Bundesbeschlusses
über Missbräuche im Mietwesen. Bescheiden als Leitfaden
bezeichnet, bietet das Buch wesentlich mehr, nämlich eine
Art Kommentierung der gesetzlichenBestimmungen. In leicht
verständlicher Sprache, ohne Anspruch auf Wissenschaftlich
keit, aber doch gründlich, werden das materielle Recht wie
das Verfahrensrecht dargestellt. Jedem Abschnitt folgen
speziell hervorgehobene Leitsätze, wobei diese oft auf Ge
richtsentscheide abgestützt werden. Kontroverse Fragen sind
knapp und sachlich dargestellt. Die Stellungsnahme der
Autoren verleugnet den Standpunkt der früheren Sekretäre
des Mieterverbandes nicht, erscheint aber als ausgewogen
und fällt nicht einfach zugunsten des Mieters aus.

In der Mietrechts-Literatur dürfte dieses Buch inskünftig
vorrangige Bedeutung erlangen. Dank vielen Beispielen und
der sorgfältig verarbeiteten Gerichtspraxis ist es für den
Juristen und den Praktiker im Liegenschaftenwesen ein un
entbehrliches Handbuch.

lic. iur. Bernhard Rüdy, Schlieren/Zürich

Mitteilimgeii
Gesetzgebung

Das Bundesblatt Nr. 20 vom 20. Mai 1980 enthält Ver
fassungsänderungen der Kantone Zürich (Neuordnung des
Finanzausgleichs und Wahrung der Volksrechte beim Bau
von Atomanlagen), Bern (Kirchenrecht), Uri (Ausübung der
politischen Rechte), Zug (Verantwortlichkeit öffentlicher
Organe), Neuenburg (Enteignung im öi^entlichen Interesse
und Stimmrechtsalter).

Femer enthält Bundesblatt Nr. 20 die Botschaft zu einer
Revision des Heimarbeitsgesetzes.


